
Von den Kirchen,

3. Die Römisch Katholische Kirche.

Nach der Reformation bekamen 1622 die Römisch Katholischen durch Hilfe der Spanier, als vorher
gesagt, die Gasthaus- oder die Heilige Geisteskapelle wieder. Sie wurde ihnen aber nach ihrem Wegzug
gleich wieder  genommen.  Sie massten sich zwar  derselben in den Kriegszeiten wieder an,  und die
Evangelisch Lutherischen konnten es auch nicht  hindern. 1648 aber nahmen sie selbige mit Gewalt
weg. Auf vielfältige Vorstellung der Römisch Katholischen wurde sie ihnen zwar wieder gegeben, allein
nicht weiter als Messe darin zu halten. Wie nun nachgehend diese Kapelle auch durch eine Feuersbrunst
verdorben wurde, ist  ihnen 1672 und folgend in dem zwischen Churbrandenburg und Pfalz-Neuburg
errichteten Religionsvergleich die Marienkapelle (Capella B. Mariae Virginis) abgetreten worden, dass sie
darin,  auf  den  Fuss  wie  vordem  in  der  Gasthauskapelle  geschehen  war,  ihren  Gottesdienst  halten
sollten. Die Worte im besagtem Religionsvergleich Artikel II. § 4. lauten davon also:

«Auch soll denen Römisch Katholischen in der Stadt Schwerte das Exercitium (die Ausübung), in 
einer daselbst vorhanden und verfallenen Kapelle B.M. Virginis, dergestalt verstattet werden,  
gleich sie  dasselbe  im Jahre  1651 und folgende  in  der  Gasthauskapelle,  vor  Einäscherung  
derselben geübt haben, wie sie dann zu dem Ende gemelte Kapelle Marick Virginis auf ihre  
Kosten reparieren mögen.»

Und hierauf haben sie dann auch 1685 ungefähr diese Kapelle auf ihre Kosten ausgebessert und
darin vorschriftlich des Religionsvergleichs ihren Gottesdienst verrichtet.

Als  sie  in  den  folgenden  Jahren  einen  ordentlichen  Priester  bestellten,  öffentliche  Schule
anrichten,  ein  Pastorathaus  bauen,  ja  in  allen  Stücken  durch  Predigen,  Taufen,  Proklamieren  und
Kopulieren eine unumschränkte Übung des Gottesdienstes zu Stande bringen wollten, widersetzten sich
ihnen Protestanten aufs heftigste. Und weil sie bei Hofe vorstellten, dass die Römisch Katholischen  mit
ihren  Handlungen  wider  den  Religionsrezess  sündigten,  als  worin  ausdrücklich  enthalten:  dass
Exerzitium solle ihnen dergestalt verstattet werden gleich sie dasselbe 1651 gehabt, dabei anwiesen,
dass sie von 1651 bis auf die Zeit des errichteten Religions-Vergleich nichts mehr gehabt, als dass nur
zuweilen ein Ordenspriester von Dortmund kommen und Messe gelesen hätte, wurde ihnen von Hofe
nachdrücklich alle  Neuerungen untersagt.  Und da  insonderheit  Seine  Churfürstliche  Durchlaucht  zu
Brandenburg Friedrich III. unterm Dato Cölln an der Spree (Berlin) den 31. März 1689 an die hochlöbliche
Clevische Regierung schrieb: die Verfügung zu tun, dass denen Römisch Katholischen in Schwerte, ein
mehreres nicht eingeräumt werde, als ihnen vermöge aufgerichteten Religionsrezess zugelassen, und
sie  1651  verrichtet  habe,  liess  zwar  besagte  hochlöbliche  Regierung  an  mehr  gemelte  Römisch
Katholische dieserhalb geschärfte Befehle ergehen. Da aber,  dem ungeachtet,  dieselbe unter Vorben
(dem  Gegenüber),  dass  ihnen  Kraft  des  Religions-Rezess  alle  solche  Stücke  erlaubt  wären,
Verschiedenes von neuen versuchten, welches den Protestanten zu wiederholten Klagen Anlass gab: So
wurde in dem 1692 den 29. Januar im Regierungsrat zu Cleve zwischen Seiner Churfürstlichen Durch-
laucht  zu  Brandenburg  Kommissarien und dem Churpfälzischen Residenten,  Herrn  Dr.  Wittgenstein
gehaltenen Rezess, folgendes verordnet:

• Demnach nun etlichen Jahren hero zwischen denen Evangelischen und Römisch Katholischen
zu Schwerte Streit gewesen, indem an Römisch Katholischen Seiten sustiniert  (ertragen) werden
wollen, dass sie das Exercitium Publicum cum omnibus annexis  (öffentliche Übung mit allen
Anlagen)  alda  haben,  und  dann in  Kraft  des  Religionsrezess Artikel  II.  §.  4.  denen Römisch
Katholischen  das  Exercitium  Religionis  (Religionsausübung)  in  einer  daselbst  vorhandenen
Kapelle B. Mariae Virginis dergestalt verstattet worden, gleich sie dasselbe im Jahr 1651 und
folgende geübt  haben in  der  Gasthauskapelle  vor  Einäscherung derselben,  und  dannenhero
solches einen Weg wie den andern, nur ein Limit atum Exercitium Publicum (Einschränkung der
öffentlichen Ausübung) so lange bleiben, bis Römisch Katholische näher bewiesen, dass sie in
Anno 1651 als ein mehreres gehabt.

• Als wird Namens Seiner Churfürstlichen Durchlaucht zu Brandenburg unseres Gnädigen Herrn,
zur Resolution erteilt: dass gleichwie man zu jederzeit sich angelegen sein lassen, dass denen
Religionsrezessen gebührend nach gelebt werde, also man auch die Römisch Katholischen nach
Anleitung gemelten Artikels II. §. 4. bei demjenigen, was sie in besagtem Jahr 1651 hergebracht



haben, ferner erweisen werden, der Gebühr zu manutenieren (pflegen)  und zu schützen nicht
ermangeln werde. Es werden dieselben aber auch hingegen sich in den Schranken gemelten
Paragraphi halten, und das Exercitium (Übung) nicht weiter extendieren (verlängern) müssen.

Dieser Verordnung Zufolge hofften nun die Evangelische, es würden die Römisch Katholischen
entweder ruhig sein, oder wenigstens Beweis beibringen, dass sie 1651 ein mehreres gehabt hätten, als
man  ihnen  zugestehen  wollte.  Als  aber  dieses  unterblieb,  und  sie  dem  ungeachtet  nach  der
Evangelischen Meinung wieder zu weit gingen, haben der Rat und Evangelischen Prediger 1697 sich
aufs neue über sie beschwert, und dadurch so viel zuwege gebracht, dass es allerdings bei den vorigen
Bescheiden bleiben sollte.

Quellen: St. Marien von damals bis heute
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